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1. Historischer Rückblick 
 

 
1.1. Zögerliche Entwicklung in der Privatwirtschaft 

Seit der Erfindung der „doppelten“ Buchführung durch den 
Franziskanermönch Luca Pacioli im Jahr 1494 haben sich 
die Verwendung der „Bilanz“ und der „Erfolgsrechnung“ als 
die zwei Teile der Jahresrechnung in der Buchhaltung durch-
gesetzt.1 Die Bilanz hat dabei die Aufgabe, die „Vermögens-
lage“ zu einem Stichtag aufzuzeigen, wohingegen die Er-
folgsrechnung als zeitlich dynamische Rechnung innerhalb 
einer Zeitperiode die „Ertragslage“ darstellt. Mit diesen bei-
den Jahresrechnungen (Bilanz und Erfolgsrechnung) waren 
die Anforderungen an die Finanzberichterstattung, also seit 
dem Mittelalter, lange Zeit zufriedengestellt. 
 
Es war der Verdienst des Schweizers Karl Käfer die vom 
Deutschen Walter Bauer aufgezeigte „Bewegungsbilanz“ in 
seinem Standardwerk „Kapitalflussrechnungen“ in den 60er 
Jahren systematisch zu einer eigentlichen Kapitalflussrech-
nung, d.h. Finanzierungsrechnung mit ausgeschiedenen 
Fonds weiterzuentwickeln.2 Es war Karl Käfer, welcher die 
Kapitalflussrechnung als „dritte Jahresrechnung“3 bezeich-
nete und damit die Gleichwertigkeit der Aussagekraft neben 
Bilanz und Erfolgsrechnung impliziert hat. Die Kapitalfluss-
rechnung ist also ein eigenständiges Instrument und dient 
zur Darstellung der „Finanzlage“. Oder wie Käfer es aus- 

                                                 
 1 vgl. Prochinig (2011), S. 12 
 2 vgl. Coenenberg (4/2001), S. 312 
 3 vgl. Käfer (1967) 
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ausdrückte: „Über die Ursachen der Zu- und Abnahmen der flüssigen Mittel, 
über Finanzierung und Investierung, alles Vorgänge, die die Beteiligten aufs 
Höchste interessieren müssen, schweigen sich die beiden Rechnungen (Bilanz 
und Erfolgsrechnung, Anm. des Verfassers) fast völlig aus.“4 
 
Im Jahr 2001 monierte Max Boemle, dass ungeachtet der in der Fachliteratur 
schon seit Jahrzehnten erhobenen Forderung die Praxis ungewöhnlich lang mit 
der Veröffentlichung eines aussagekräftigen dritten Teils der Jahresrechnung 
zögerte.5 Der Weg von der „Kapitalflussrechnung“ über die „Mittelflussrech-
nung“ zur „Geldflussrechnung“ war demnach steinig. 
 
Während „cash flow statements“ in den USA seit Jahren ein fester Bestandteil 
der Jahresrechnung sind, dauerte es in der Schweiz, bis ein Durchbruch bei der 
Geldflussrechnung erreicht wurde. Ein weiterer Impuls erfolgte mit Swiss GAAP 
FER 4 „Geldflussrechnung“: Damit liegt in der Schweiz seit 2007 eine Fach-
empfehlung vor, welche von allen Unternehmungen anzuwenden ist, die diesen 
Rechnungslegungsstandard gewählt haben. 
 
Am 23. Dezember 2011 verabschiedete die Bundesversammlung neue gesetz-
liche Vorschriften im Obligationenrecht über die kaufmännische Buchführung 
und Rechnungslegung. Nach Art. 961b OR sind Unternehmen, die einer 
ordentlichen Revision6 unterstehen, verpflichtet, eine Geldflussrechnung zu 
erstellen. Conrad Meyer bedauert, dass nur grössere Unternehmungen dazu 
verpflichtet wurden, da doch die Geldflussrechnung unter nationalen und inter-
nationalen Accountingstandards einen wichtigen Stellenwert im Reporting 
erhalten habe und deren Bedeutung heute unbestritten sei.7 Nach Peter Böckli 
ist es „erstaunlich, wie unklar der Einblick in die Entwicklung der Finanzen, ins-
besondere der Liquidität, einer Gesellschaft bleiben kann, wenn der Jahres-
rechnung keine übersichtlich gegliederte Geldflussrechnung beigegeben ist.“8 
 
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass in der Privatwirtschaft der Stel-
lenwert der Geldflussrechnung von der Praxis, im Gegensatz zur Wissenschaft, 

                                                 
 4 vgl. Boemle/Frank (4/2001), S. 303 
 5 vgl. Boemle/Frank (4/2001), S. 303 
 6 Eine ordentliche Revision ist vorgesehen für u.a. Publikumsgesellschaften und 

Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden 
Jahren überschreiten: Bilanzsumme CHF 20 Mio., Umsatz CHF 40 Mio., 250 
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt (Art. 727 Abs. 1 OR). 

 7 vgl. Meyer (2012), S. 225 
 8 Böckli (2014), S. 177 

T/
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lange unterschätzt worden ist oder mit Blick auf das Obligationenrecht eigentlich 
immer noch nicht genügend gewichtet wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Ent-
wicklung im öffentlichen Sektor einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte wie in 
der Privatwirtschaft. 
 
1.2. Entwicklung im öffentlichen Sektor 

Im Jahr 1970 beauftragte die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren eine 
Expertenkommission zur Erstellung eines Lösungsvorschlags für die Harmoni-
sierung der öffentlichen Rechnungen. Das neue harmonisierte Rechnungs-
modell (HRM) wurde 1977 durch die Konferenz verabschiedet und im Jahr 1981 
mit einer vor allem bezüglich der Gemeinden erweiterten Auflage des Hand-
buchs des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte ergänzt.9 Der darin 
enthaltene sogenannte „Finanzierungsausweis“ wurde als einheitlich aufgebau-
ter, nach der Methode der Kapitalflussrechnung statistisch erstellter Ausweis 
des Finanzgeschehens vorgegeben. Die Vorgänge der Vermögensverwaltung 
eines Gemeinwesens werden dabei vorwiegend aufgrund von Bilanzpostenver-
änderungen sichtbar gemacht.10 Es handelte sich jedoch nur um eine verein-
fachte Darstellung nach dem Schema „Mittelverwendung“ und „Mittelherkunft“, 
welche die Aussagekraft einer heutigen Geldflussrechnung nicht erreicht. 
 
Der Hauptimpuls bezüglich der Einführung einer Geldflussrechnung in der 
öffentlichen Hand erfolgte aufgrund des vom IPSAS Board der International 
Federation of Accountants IFAC entwickelten Rechnungslegungsstandards für 
Einheiten des öffentlichen Sektors unter der Bezeichnung „International Public 
Sector Accounting Standards“, abgekürzt IPSAS. Die Geldflussrechnung wird 
in IPSAS 2 geregelt (in Kraft seit 2001), wobei dieser Standard hauptsächlich 
auf dem International Accounting Standard (IAS) 7 „Kapitalflussrechnungen“ 
beruht. In der Schweiz hat der Bund in der Finanzhaushaltsverordnung 2006 
festgelegt, dass sich seine Rechnungslegung nach IPSAS zu richten hat (Neues 
Rechnungsmodell des Bundes NRM). Auf der kantonalen Ebene haben die 
Kantone Genf im Jahr 2008 und Zürich im Jahr 2009 ihre Rechnungslegung auf 
IPSAS umgestellt. 
 
Diese Entwicklung in der Schweiz hat die Konferenz der Kantonalen Finanz-
direktoren bewogen, das Handbuch Rechnungswesen für die öffentlichen Haus-

                                                 
 9 vgl. Handbuch Rechnungswesen öffentliche Haushalte, Band I, S. 15-16 
10 vgl. Handbuch Rechnungsweisen öffentliche Haushalte, Band I, S. 88 
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halte aus dem Jahr 1981 zu ersetzen. Dabei wurde das geltende Rechnungs-
modell in Anlehnung an IPSAS und in Koordination mit dem NRM des Bundes 
weiterentwickelt und im Jahr 2008 als Handbuch Harmonisiertes Rechnungs-
legungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, gegliedert in 20 Fach-
empfehlungen, verabschiedet.11 Die Konferenz hat den Kantonen und Gemein-
den empfohlen, die vorliegende Fachempfehlung so rasch wie möglich, d.h. 
innerhalb von 10 Jahren, umzusetzen. Die Fachempfehlung Nr. 14 im Hand-
buch HRM2 beinhaltet die Geldflussrechnung (abgekürzt HRM2 FE 14). Die 
kantonalen Gesetzgebungen müssen für die Umsetzung angepasst werden. 
Der Kanton Bern hat bezüglich der Geldflussrechnung in Art. 32a Abs. 3 FHDV12 
bestimmt, dass Kleinstkörperschaften nach Art. 64a Abs. 2 GV13 auf die Erstel-
lung einer Geldflussrechnung verzichten können. 
 
Zur Weiterentwicklung der Rechnungslegung wurde im Jahr 2008 von der Kon-
ferenz der Kantonalen Finanzdirektoren und dem Eidgenössischen Finanz-
departement das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den öffent-
lichen Sektor SRS-CSPCP geschaffen. Es erarbeitet u.a. Auslegungen auf 
Praxisfragen von grundlegender Bedeutung im Zusammenhang mit der Rech-
nungslegung im öffentlichen Sektor.14 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der heutige Stand der Geldflussrech-
nung im öffentlichen Sektor aufgrund der Regelungen von IPSAS 2 und HRM2 
FE 14 im theoretischen Aufbau weitgehend den Regelungen von IAS 7 und 
Swiss GAAP FER 4 sowie Art. 961b OR entspricht. Auf spezifische Unter-
schiede wird in Abschnitt 3 des vorliegenden Artikels eingegangen. 
 
 

2. Wesen und Zweck der Geldflussrechnung 
 

 
Gemäss HRM2 FE 2 soll die Rechnungslegung ein Bild des Finanzhaushaltes 
geben, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage entspricht. Die „Vermögenslage“ wird aus der Bilanz, 
die „Ertragslage“ aus der Erfolgsrechnung und die „Finanzlage“ wird schliesslich 

                                                 
11 vgl. Handbuch HRM2, S. 3 
12 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 23. Februar 2005, 

BSG 170.511 
13 Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998, BSG 170.111 
14 vgl. www.srs-cspcp.ch 
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aus dem 3. Teil der Jahresrechnung, nämlich der Geldflussrechnung, 
ersichtlich. Die Geldflussrechnung vermittelt Informationen über die Investitions- 
und Finanzierungsvorgänge und die Entwicklung der Finanzlage der 
Organisation aus operativer Tätigkeit.15 Damit enthält sie wichtige Zusatz-
informationen, die insbesondere für die Beurteilung der Entwicklung der Zah-
lungsfähigkeit wertvoll sind.  
 
Der Zweck der Geldflussrechnung besteht in der Analyse des Geldflusses 
(Cashflow) in bzw. aus einem definierten Fonds. Als Fonds werden die „flüssi-
gen Mittel“ definiert. Darunter sind Zahlungsmittel (Barmittel, Post-, Bankkonto-
korrentguthaben) sowie sogenannte Zahlungsmitteläquivalente (Kurzfristige 
[< 90 Tage], äusserst liquide Finanzinvestitionen) zu verstehen. Beim Fonds 
„Netto-flüssige Mittel“ werden Verbindlichkeiten aufgrund von Bankkonto-
korrentkrediten hinzugerechnet, da diese einen integralen Bestandteil der Zah-
lungsmitteldisposition der Einheit darstellen. Charakteristisch für diese Positio-
nen sind häufige Schwankungen des Kontosaldos zwischen Soll- und Haben-
Beständen.16 Es können als Cashflows nur Geschäftsvorfälle erscheinen, die 
einerseits ein Konto, das im Fonds enthalten ist, und andererseits ein „Fonds-
gegenkonto“ tangieren, nicht aber Bewegungen zwischen Konten innerhalb des 
Fonds.17 
 
Die Geldflussrechnung unterscheidet den Geldfluss nach drei Ursachen: 
 

1. Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 
2. Geldfluss aus Investitionstätigkeit 
3. Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 

 
Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit ist dabei der wichtigste von den 
dreien, da er anzeigt, in welchem Ausmass es gelungen ist, Cashflows zu erar-
beiten, die ausreichen, um Finanzverbindlichkeiten zu tilgen, die eigene Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten, sowie Investitionen zu tätigen, ohne dabei auf Quel-
len der Aussenfinanzierung angewiesen zu sein.18 
 
Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit zeigt Auszahlungen oder Einzahlun-
gen aus Erwerb oder Veräusserungen Anlagevermögen (Sachanlagen und 

                                                 
15 vgl. Swiss GAAP FER 4.8 
16 vgl. IPSAS 2.10 
17 vlg. Glanz/Kientsch, veb. Praxiskommentar, Art. 961b N 25 
18 vgl. IPSAS 2.21 
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Finanzanlagen) und sonstiger Finanzinvestitionen, die nicht zu den Zahlungs-
mitteläquivalenten gehören. Klassischerweise ist diese Zahl negativ, d.h. es 
resultieren Geldabflüsse. 
 
Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit ist von Bedeutung, da er nützlich 
ist für die Abschätzung zukünftiger Ansprüche der Kapitalgeber gegenüber der 
Einheit. Er zeigt im Wesentlichen die Aufnahme und Rückzahlungen von 
Finanzverbindlichkeiten. 
 
Alle drei Geldflüsse zusammengerechnet, weisen die Zu- oder Abnahme der 
flüssigen Mittel zwischen Anfang und Ende eines Rechnungsjahres nach. 
 
Die Geldflussrechnung findet gerade deshalb eine besondere Beachtung, weil 
der Geldfluss eine von Bewertungsfragen weitgehend unabhängige Orientie-
rungsgrösse darstellt. Durch die Erfassung der effektiv erfolgten Geldströme 
werden Manipulationsmöglichkeiten, wie z.B. durch Abschreibungen oder Bil-
dung und Auflösung von Rückstellungen, neutralisiert.19 
 
Erfahrungen aus der Praxis der Privatwirtschaft zeigen, dass die Erstellung der 
Geldflussrechnung ebenfalls deshalb wichtig ist, weil sie auch andere Unstim-
migkeiten in Bilanz und Erfolgsrechnung aufzeigt und dadurch dazu beiträgt, die 
Qualität der Jahresabschlüsse zu sichern.20  
 
Das Grundgerüst einer Geldflussrechnung stellt sich anhand eines fiktiven Zah-
lenbeispiels wie folgt dar (verkürzte Darstellung): 
 

20X2 20X1
TCHF TCHF

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1'500 1'400

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -500 -2'500

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -800 1'500

Total Veränderung flüssige Mittel 200 400
Bestand flüssige Mittel per 1.1. 600 200
Bestand flüssige Mittel per 31.12. 800 600  

                                                 
19 vgl. Meyer (2012), S. 40 
20 vgl. Keel (10/2013), S. 652 
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3. Wahlrechte und Unterschiede der Geldflussrechnung 
nach HRM2 

 

 
Nachfolgende Abbildung 1 zeigt die gemäss HRM2 FE 14 empfohlene Darstel-
lung der Geldflussrechnung für den öffentlichen Sektor in der Schweiz.  
 

 
 
Abb. 1: Empfohlene Darstellung Geldflussrechnung HRM221 

                                                 
21 HRM2 FE 14 Tabelle 14-1 
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Bei der Ermittlung des Geldflusses aus operativer Tätigkeit kann wie in der Pri-
vatwirtschaft (Swiss GAAP FER 4) zwischen der direkten und indirekten 
Methode gewählt werden. In der Praxis wird die indirekte Methode, nicht zuletzt 
der Einfachheit halber, häufiger angewandt. Der „Geldfluss aus Investitions- und 
Anlagentätigkeit“ entspricht dem „Geldfluss aus Investitionstätigkeit“ im privaten 
Sektor. Diese „empfohlene Darstellung“ entspricht den Normen von Swiss 
GAAP FER und ist IPSAS-konform. Bei der Darstellung des Geldflusses aus 
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen besteht die Wahl zwischen der 
direkten und indirekten Methode. 
 

Die Untergliederung in Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen und 
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen wurde notwendig, weil HRM2 FE 14.20 
eine „alternative Darstellung“ der Geldflussrechnung zulässt, bei welcher der 
Geldfluss aus Anlagentätigkeit dem Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit zuge-
teilt wird. Bei Geldflussrechnungen gemäss „alternativer Darstellung“ ist die Ver-
gleichbarkeit mit Geldflussrechnungen aus der Privatwirtschaft dadurch stark 
eingeschränkt. Sämtliche Transaktionen im Sachanlage- und Finanzanlage-
bereich wie beispielsweise Liegenschaftskäufe Finanzvermögen und Gewäh-
rung von Aktivdarlehen des Finanzvermögens sind dann im Gegensatz zur 
Privatwirtschaft nicht mehr im Geldfluss aus Investitionstätigkeit enthalten. Des-
halb ist klar, dass das Schweizerische Rechnungslegungsgremium für den 
öffentlichen Sektor die „alternative Darstellung“ nicht empfiehlt. 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die „empfohlene Darstellung“ der 
Geldflussrechnung in der Systematik mit Swiss GAAP FER und IPSAS überein-
stimmt und damit keine grundsätzlichen Unterschiede zur Privatwirtschaft 
bestehen. 
 
 

4. Besonderheiten der Geldflussrechnung im öffentlichen 
Sektor am Beispiel für die Gemeinden des Kantons Bern 

 

 
Die Funktionsweise und die Aussagen der Geldflussrechnung, dargestellt in den 
vorhergehenden Abschnitten, sind also im öffentlichen Sektor grundsätzlich die-
selben wie in der Privatwirtschaft. Damit wird die Lesbarkeit einer Geldfluss-
rechnung einer Gemeinde für Finanzfachleute einfach. Die Zielsetzung von 
HRM2, sich in der Rechnungslegung an die Privatwirtschaft anzunähern22, wird 
deshalb gerade im Bereich der Geldflussrechnung sehr gut erreicht. 
                                                 
22 vgl. Handbuch HRM2, S. 13 
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Bei den Details sind jedoch Besonderheiten zu beachten, welche nachfolgend 
am Beispiel der Geldflussrechnung für die Einwohnergemeinden des Kantons 
Bern (Gemeinde Pieterlen 2015) erläutert werden sollen. 
 
Die Geldflussrechnung basiert auf dem vom Autor für die Konferenz der kanto-
nalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen (KKAG) erstellten Muster 
aus dem Jahr 2009. Dieses Muster wurde jedoch erweitert und den Bedürfnis-
sen des Kantons Bern angepasst. 
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Abb. 2: Geldflussrechnung 2015 der Gemeinde Pieterlen 
 
Wie in der Privatwirtschaft ergibt die Summe der drei Geldflüsse – Geldfluss  
aus betrieblicher Tätigkeit (TCHF 1‘134), Geldfluss aus Investitionstätigkeit 
(TCHF -824) und Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (TCHF 502) – die 
Veränderung der flüssigen Mittel (Zunahme von TCHF 812). 
 
Es wird ersichtlich, dass sowohl der Geldfluss der betrieblichen Tätigkeit wie 
auch der Geldfluss aus Investitionstätigkeit nochmals unterteilt werden. Diese 
Cashflows werden in die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen „Abwas-
serentsorgung“, „Abfall“ und „Elektrizität“ (Pieterlen führt keine „Wasserversor-
gung“) sowie in den „Steuerfinanzierten Haushalt“ untergliedert (hier „Einwoh-
nergemeinde (allg. Haushalt)“ genannt). Es handelt sich um eine freiwillige 
zusätzliche Offenlegung, welche von HRM2 zwar nicht vorgeschrieben, jedoch 
von hohem Zusatznutzen ist. 
 
Der Kanton Bern hat erkannt, dass mit diesen zusätzlichen Angaben wichtige 
Informationen gewonnen werden: Diese Geldflussrechnung zeigt nämlich, ob 
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der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit des „Steuerfinanzierten Haushaltes“ 
ausreicht, um die Nettoinvestitionen des „Steuerfinanzierten Haushaltes“ zu 
decken. Umgekehrt ist ebenso ersichtlich, ob die gebührenfinanzierten Spezial-
finanzierungen genügend eigene Geldmittel erarbeiten, um ihre eigenen Inves-
titionen zu decken. 
 
Aus diesen Erläuterungen ist ersichtlich, dass eine grosse Fülle an Informatio-
nen mit der Geldflussrechnung bereitgestellt wird. Der Interpretation einer Geld-
flussrechnung kommt somit eine wichtige Bedeutung zu. 
 
 

5. Interpretation einer Geldflussrechnung 
 

 
Eine Geldflussrechnung ohne Erläuterungen im Sinne einer Interpretation ver-
hält sich wie ein ausgewiesener Jahresgewinn oder –verlust ohne Begründun-
gen: Es fehlen die notwendigen Erklärungen. 
 
Die Geldflussrechnung 2015 der Gemeinde Pieterlen zeigt auf, dass sowohl im 
Jahr 2015 wie auch im Jahr 2014 der gesamte erarbeitete operative Cashflow 
aus der Geschäftstätigkeit der Gemeinde (Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit) 
problemlos ausreichte, um die Geldabflüsse aus Investitionstätigkeit von 
TCHF 823 im Jahr 2015 (Vorjahr TCHF 853) zu decken. Im Weiteren zeigt der 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit weitere Geldzuflüsse für beide ausgewie-
senen Jahre (im Wesentlichen aufgrund von Nettoaufnahmen von Finanz-
verbindlichkeiten). Die flüssigen Mittel haben in beiden Jahren zugenommen. 
 
Alles bestens also? 
 
Aus der differenzierten Geldflussrechnung wird jedoch ersichtlich, dass der 
„Steuerfinanzierte Haushalt“ im Jahr 2015 aus der betrieblichen Tätigkeit einen 
sogenannten „Cashdrain“ von TCHF -202 ausweist. Das bedeutet, dass bei-
spielsweise die Löhne (oder andere Aufwandpositionen) nicht vollständig aus 
den eigenen erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden konnten. Zusammen mit 
dem Geldabfluss aus Investitionstätigkeit des „Steuerfinanzierten Haushalts“ 
von TCHF -515 ergibt sich ein gesamtes Manko von rund TCHF -717. In sol-
chen Fällen muss vom Vermögen gezehrt oder es muss ein Geldgeber gefun-
den werden. Im Fall Pieterlen heissen die Geldgeber im Jahr 2015 „Elektrizitäts-
versorgung“ und „Abwasserentsorgung“. Der Geldüberschuss aus den beiden 
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Geldflüssen „Betrieb“ und „Investition“ betragen bei der gebührenfinanzierten 
Spezialfinanzierung „Elektrizität“ rund TCHF 430 und „Abwasserentsorgung“ 
rund TCHF 627. Diese beiden Überschüsse reichen aus, um sowohl das Manko 
im „Steuerfinanzierten Haushalt“ als auch das Manko im Bereich „Abfall“ zu 
decken. 
 
Das Vorjahr 2014 zeigte jedoch ein anderes Bild. Es ist deshalb wichtig, bei der 
Betrachtung „Deckung des Geldbedarfs für Investitionen durch selbst erarbei-
tete Geldmittel“ einen langfristigen Fokus anzuwenden. Dann wird auch ersicht-
lich, ob das Geld immer nur in eine Richtung fliesst. 
 
Bei der Finanz- und Investitionsplanung ist das Instrument der Plan-Geldfluss-
rechnung sehr hilfreich, indem auch aufgezeigt wird, wie sich die Finanzbedürf-
nisse des gebührenfinanzierten Bereichs im Vergleich zum steuerfinanzierten 
Bereich des Haushaltes auf die Entwicklung der gesamten Finanzverbindlich-
keiten auswirken. 
 

 
 
Abb. 3: Plan-Geldflussrechnung 
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6. Stolpersteine bei der Erstellung einer Geldflussrechnung 
 

 
Die Erfahrungen aus der Privatwirtschaft zeigen, dass der Zeitpunkt der Erstel-
lung der Geldflussrechnung eine nicht zu unterschätzende Herausforderung 
darstellt. Diese erfolgt nämlich in der Regel nach Abschluss von Bilanz und 
Erfolgsrechnung, was bedeutet, dass der Abgabetermin bis dahin schon 
bedrohlich nahe gerückt ist. Regelmässig besteht auch ein mangelndes Ver-
ständnis für die Erfordernisse der Erstellung einer Geldflussrechnung. Ebenso 
unterliegen manuelle Dateneingaben, die trotz integrierter Systeme gerade für 
geldflussrelevante Details noch notwendig sind, menschlichen Unzulänglich-
keiten. Oft ist bei Geschäftsführern und Geschäftsleitungsmitgliedern ein gros-
ser Nachholbedarf an Wissen über die Bedeutung und Wesen der Geldfluss-
rechnung festzustellen. Ohne Unterstützung durch das Führungsgremium 
kämpft ein „Finanzer“ daher oft mit kurzen Waffen.23 
 
Die eigene Erfahrung des Verfassers als Prüfer von Jahresrechnungen nach 
HRM2 im Kanton Aargau, mit Geldflussrechnungen seit dem Jahr 2014, decken 
sich weitgehend mit den vorstehend geschilderten Sachverhalten in der Privat-
wirtschaft. Erschwerend kommt jedoch noch hinzu, dass der/die Leiter/in Finan-
zen in der Gemeinde oft keine weitere Fachperson innerhalb der Verwaltung 
hat, mit welcher er/sie spezifische Fragen oder Probleme, wie zum Beispiel 
Differenzen in der Geldflussrechnung, besprechen und lösen könnte. Er/sie 
wartet dann oft auf die Feststellungen des externen Prüfers, hat aber mög-
licherweise die fehlerhafte Geldflussrechnung schon in den Rechnungsband 
eingebunden. 
 
In der Privatwirtschaft werden auch heutzutage noch Geldflussrechnungen mit 
simplen Tabellenkalkulationsprogrammen (Excel) erstellt. Alle geldflussrelevan-
ten Daten, welche in die Tabellenkalkulationsprogramme eingegeben werden, 
stammen aus den Reporting- und Konsolidierungssystemen. Die Geldflussrech-
nung selbst wird dann aber ausserhalb des Konsolidierungssystems in Excel 
erstellt. Wie fast jeder Finanzchef und Controller, der eine Geldflussrechnung 
zu erstellen hat, bestätigen kann, liegt jedoch die Krux bei der Ermittlung, 
Bereitstellung und Aufbereitung der Basisdaten für die Eingabe.24 
 

                                                 
23 vgl. Passardi/Gisler (4/2014), S. 298 
24 vgl. Passardi/Gisler (4/2014), S. 296 
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Auch diese Erkenntnisse aus der Privatwirtschaft decken sich mit der Erfahrung 

aus der öffentlichen Hand: Sowohl die Kantone Bern wie Aargau stellen ihren 

Gemeinden ein Excel-Template als Hilfsmittel zur Erstellung der Geldflussrech-

nung nach HRM2 zur Verfügung. Und auch in der öffentlichen Hand wird unter-

schätzt, dass mit diesem Hilfsmittel die Arbeit erst beginnt. So liegt beispiels-

weise ein häufiges Problem der nicht korrekten Darstellung des Geldflusses aus 

Investitionstätigkeit darin, dass nicht ausgewertet wird, welche Investitionsaus-

gaben (aus der Investitionsrechnung) per 31.12. und per 1.1. noch nicht bezahlt 

wurden, d.h. noch im Kreditorenbestand enthalten sind. Dasselbe gilt für die 

Investitionseinnahmen und den Debitorenbestand. Im Ergebnis geht zwar alles 

wunderbar auf und es besteht keine Differenz: Der Geldfluss aus betrieblicher 

Tätigkeit und der Geldfluss aus Investitionstätigkeit können unter Umständen 

jedoch wesentlich falsch dargestellt sein. 
 

Einen besonderen Sachverhalt in der Jahresrechnung der öffentlichen Hand 

stellen die Übertragungen von Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen oder 

von Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen dar (meist Sachanlagen). 

Wenn beispielsweise eine Liegenschaft des Verwaltungsvermögens verkauft 

werden soll, so muss diese zuerst zum Restbuchwert ins Finanzvermögen über-

tragen werden (Entwidmung). Diese nicht liquiditätswirksame Investitionsein-

nahme (Umbuchung Restbuchwert) in der Investitionsrechnung muss in der 

Geldflussrechnung eliminiert werden, damit eine korrekte Darstellung erfolgt. Im 

Tool des Kantons Bern ergibt sich ohne Bereinigung eine Differenz. 
 

 

7. Schluss und Ausblick 
 

 

Es konnte aufgezeigt werden, dass die Gestaltung der Geldflussrechnung im 

öffentlichen Sektor im Grundsatz nur wenig von der Geldflussrechnung in der 

Privatwirtschaft abweicht. Die Zunahme der Bedeutung der Geldflussrechnung 

in der Privatwirtschaft erstreckte sich über einen längeren Zeitraum. Es ist zu 

hoffen, dass diese Entwicklung in der öffentlichen Hand schneller voran geht. 
 

Es ist nicht notwendig, dass jeder Bürger die Komplexität bei der Erstellung der 

Geldflussrechnung versteht. Es bestehen aber grosse Chancen, dass interes-

sierte Stimmberechtigte den Nutzen und die Einfachheit in der Lesart der Geld-

flussrechnung erkennen und der Geldflussrechnung damit eine hohe Aufmerk- 
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samkeit zukommen lassen.25 Dies ist im Interesse von öffentlichen Finanzhaus-

halten, welche langfristig im Gleichgewicht sind. 
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